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Die nächste Ausgabe des Städti-
schen Anzeigers erscheint am
5. Juli.

Mit einem Sommerfest für alle
Rostocker und Gäste „799 für
800“ wird der diesjährige Stadt-
geburtstag bereits am 21. Juni
von 14.30 bis 18.30 Uhr auf dem
Neuen Markt gefeiert. 
Drei Rostocker Bands der „Fête
de la musique“ treten auf, bevor
die Gewinner des Bandcontests
„Sing deinen Song für Rostock“,
ESCO ihren Siegersong „Mehr
als nur gewöhnlich“ erstmals
der breiten Öffentlichkeit prä-
sentieren. Um 16 Uhr werden
die Mitglieder von „Karat“
Bernd Römer und Christian
Liebig den Kartenvorverkauf für
ein „Karat-meets-Classic“-Kon-
zert am 24. Juni 2018 in der
Stadthalle starten und Auto-
gramme geben. Sportlich
Interessierte können mit den
Spielern der Rostock Seawolves
Bälle werfen. Das Volkstheater
präsentiert eine Überraschungs-
performance. Für kleine Gäste
stehen Hüpfburg und Feuer-
wehr-Oldtimer bereit. Bei Eis
und Rostocker Bratwurst erhal-
ten Interessierte Informationen
zum Stadtjubiläum und zum
Internationalen Hansetag 2018.
Um 17 Uhr sollen 799 Akteure
eine „800“ formen. Mit Helium
befüllte Ballons werden auf ein
Zeichen gestartet. Das Foto soll
im demnächst erscheinenden
MERIAN-Heft „Rostock“ zu
sehen sein. Darüber hinaus wird
eine Countdown-Uhr am Rat-
haus gestartet und zählt dann die
verbleibenden 368 Tage bis zum
offiziellen Stadtgeburtstag am
24. Juni 2018.

Anlässlich des 799. Rostocker
Geburtstages veranstaltet die
Interessengemeinschaft (IG)
„Historischer Stadtrundgang zum
Stadtgeburtstag“ gemeinsam mit
der Hansestadt am 24. Juni ab
14 Uhr den traditionellen 11.
Historischen Stadtrundgang über
sieben Stationen. 

St. Petri Kirche: OB Roland
Methling eröffnet den Rundgang.
Der Plattdütsch-Verein „Klön-
snack Rostocker 7“ spielt mit der
Niederdeutschen Bühne „Die
Slüterhochzeit“, eine Wertschät-
zung des Rostocker Reformators

Joachim Slüter. Daran spricht
Pastor Dr. Scholl basierend auf
Luthers reformatorischen Grund-
sätzen „Frei von Angst“. Bis
heute werden Sprüche von Martin
Luther im Alltag gebraucht wie
„Wer`s glaubt, wird selig.“ oder
„Das passt wie die Faust aufs
Auge“ oder „Ein Buch mit sieben
Siegeln“. 
St. Katharinen-Kloster, HMT
Dr. Scholl erläutert Luthers
Grundsatz „Frei zur Bildung“.
Rathaus: Klaus Armbröster
erzählt über die Gerichtsbarkeit
vor dem Fresko „Christus als
Weltenrichter“ Spannendes aus
mittelalterlicher Zeit.
St. Marien Kirche: Pastor Dr.
Scholl erläutert Luthers 3. Grund-
satz „Frei im Gewissen“.
Heiligengeisthof: Klaus Arm-
bröster erläutert Spannendes zum

früheren Hospital und der Fünf-
schiffigen Hospitalkirche.
Platz vor dem Hauptgebäude
der Universität: Steffi Schmidt
von der Theologischen Fakultät
erinnert an den bedeutenden
Theologen, Wissenschaftler und
Rektor David Chytraeus.
Kulturhistorisches Museum: 
Dr. Steffen Stuth erläutert Luthers
Grundsatz „Frei zur Selbstbe-
stimmung“ und gibt eine Vor-

schau auf die Ausstellung ab
6. Juli „Das Netz des neuen
Glaubens“. Zum Abschluss gibt
es einen Ausblick auf 2018.
Begleitet wird die Veranstaltung
von Mitgliedern der Schützen-
gesellschaft Concordia von 1848.
Die Veranstalter bitten am Aus-
gang der St. Petri Kirche um eine
Spende für den Glockenstuhl der
St. Petri Kirche.

Klaus Armbröster 

Dr. William Wolff bedankte sich: „Das bedeutet mir sehr, sehr viel, vielleicht
mehr, als manche sich vorstellen können. … Ich bin auf diese Stadt sehr stolz
und dankbar für die Ehre, die Sie mir heute erweisen.“ 

Fotos (2): Joachim Kloock 

Landesrabbiner Dr. William
Wolff wurde kürzlich im Rathaus
vor rund 150 Gästen der Ehren-
bürgerbrief feierlich überreicht.
„Seit der Friedlichen Revolution
1989 haben wir in Rostock mit
der heutigen Ehrung viermal das
Ehrenbürgerrecht verliehen. Alle
vier Rostocker Ehrenbürger
stehen für zutiefst demokra-
tisches Engagement“, unterstrich
Oberbürgermeister Roland
Methling. Bürgerschaftspräsident
Dr. Wolfgang Nitzsche hob her-
vor: „Die Hansestadt Rostock
ehrt mit William Wolff einen
Mann, für den rabbinische
Gelehrsamkeit im Horizont
europäischer Wissenschaftstra-
dition unlösbar mit dem Einsatz
für die Gesellschaft und ihre
Probleme verbunden ist. William
Wolff ist kein Staatsmann aber
ein Mensch mit einer unverwech-
selbaren Stimme, die jederzeit
bereit ist, sich einzumischen in
religiöse Angelegenheiten, und
eine Stimme, die sich nachdenk-
lich, kritisch, aber optimistisch zu

gesellschaftlichen Prozessen zu
Wort meldet.“ In der Laudatio
unterstrich Rostocks Ehrenbürger
Bundespräsident a.D. Joachim
Gauck: „Er war die richtige
Person zur rechten Zeit.“ Als
Laudator skizzierte er Stationen
im Leben des Rabbiners. „Willi
Wolff hat sich noch im hohen
Alter eine Neugier erhalten, die
andere Menschen im Leben nie
hatten.“ Und an den Geehrten
gerichtet: „Mit Ihrer Offenheit
zeigen Sie, dass uns das Unbe-
kannte nicht erschrecken muss.“ 

William Wolff wurde 1927 als
deutscher Jude in Berlin geboren.
Schon 1933 mussten seine Eltern
mit ihm vor den Nationalsozia-
listen nach Amsterdam fliehen
und von dort 1939 weiter nach
England. Den überwiegenden
Teil seines Lebens arbeitete er
dort als Journalist. Erst im Alter
von 50 Jahren studierte er
Jüdische Theologie und wurde
Rabbiner. Seit 2002 ist William
Wolff Landesrabbiner. 

Zum Ehrenbürger
Rostocks ernannt

Hansestadt würdigt Landesrabbiner Wolff 

Auf den Spuren der 800
Historischer Stadtrundgang stimmt auf

das Jubiläum im nächsten Jahr ein

Sommerfest

„799 für 800“

am 21. Juni 

Blick auf das Kulturhistorische Museum 

500 Jahre Reformation

und 600 Jahre 

Rostocker Universität
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Gemäß § 7 des Gesetzes zur
Sicherung des Unterhaltes von
Kindern alleinstehender Mütter
und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom
23. Juli 1979 in Verbindung mit
dem § 108 des Verwaltungsver-
fahrens-, Zustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes des Landes
Meck lenburg -Vorpommern
(Landesverwaltungsverfahrens-
gesetz - VwVfG Mecklenburg-
Vorpommern) vom 10.08.1998

wird bekanntgegeben, dass eine
Mitteilung für

Herrn Reimar Gluth

im Amt für Jugend, Soziales und
Asyl St.-Georg-Str. 109, Haus II
18055 Rostock, Zimmer 3.01, zur
Abholung bereit liegt.
Die Abholung kann nur durch
Herrn Reimar Gluth persönlich
oder durch eine von ihm bevoll-
mächtigte Person erfolgen. Bei
der Abholung durch eine bevoll-

mächtigte Person ist eine Voll-
macht vorzulegen.
Die öffentliche Bekanntmachung
ist befristet. Sie beginnt am Tage
dieser Bekanntmachung und
endet 14 Tage nach der Bekannt-
gabe. Danach gilt die Mitteilung
auf dem Wege der öffentlichen
Zustellung als bekanntgegeben.

Im Auftrag

Hauschild
Amt für Jugend, 

Soziales und Asyl

Öffentliche Bekanntmachung des Amtes für
Jugend, Soziales und Asyl der Hansestadt Rostock

über das Ausliegen einer Mitteilung für
Herrn Reimar Gluth, geb. 21.07.1948

Gemäß § 7 des Gesetzes zur
Sicherung des Unterhaltes von
Kindern alleinstehender Mütter
und Väter durch Unterhaltsvor-
schüsse oder -ausfallleistungen
(Unterhaltsvorschussgesetz) vom
23. Juli 1979 in Verbindung mit
dem § 108 des Verwaltungsver-
fahrens-, Zustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes des Landes
Meck lenburg -Vorpommern
(Landesverwaltungsverfahrensge
setz - VwVfG Mecklenburg-
Vorpommern) vom 10.08.1998

wird bekanntgegeben, dass eine
Mitteilung für

Frau Anya Schörnich

im Amt für Jugend, Soziales und
Asyl, St.-Georg-Str. 109, Haus II,
18055 Rostock, Zimmer 3.06, zur
Abholung bereit liegt.
Die Abholung kann nur durch
Frau Anya Schörnich persön-
lich oder durch eine von ihr
bevoll-mächtigte Person erfol-
gen. Bei der Abholung durch eine

bevollmächtigte Person ist eine
Vollmacht vorzulegen.
Die öffentliche Bekanntmachung
ist befristet. Sie beginnt am Tage
dieser Bekanntmachung und
endet 14 Tage nach der Bekannt-
gabe. Danach gilt die Mitteilung
auf dem Wege der öffentlichen
Zustellung als bekanntgegeben.

Im Auftrag

Knohse
Amt für Jugend, 

Soziales und Asyl

Öffentliche Bekanntmachung des Amtes für
Jugend, Soziales und Asyl der Hansestadt Rostock

über das Ausliegen einer Mitteilung für
Frau Anya Schörnich, geb. 11.11.1994

Glas ist einer der wenigen Werk-
stoffe, die zu 100 Prozent recy-
celbar sind und leistet damit
einen wichtigen Beitrag zum
Klima- und Umweltschutz.
Rostocker Einwohnerinnen und
Einwohner beteiligen sich seit
vielen Jahren sehr engagiert an
der Altglassammlung. 3.415 Ton-
nen Altglas wurden im Jahr 2016
in Rostock erfasst. Die etwa 300
Standplätze im Stadtgebiet sind
mit lärmarmen Altglascontainern
ausgestattet. 
Oftmals werden die lärmmin-
dernden Einwurfklappen an den
Glascontainern durch Vandalis-
mus zerstört, die Container
beschmiert oder neben den Glas-
containern liegt achtlos hinge-
worfener Rest- oder Sperrmüll.
Für die Ausbesserung der Schä-
den, für die Entsorgung illegaler
Abfälle und die notwendige

Reinigung der verschmutzten
Wertstoffsammelplätze entstehen
der Stadt und dem beauftragten
Entsorgungsunternehmen, der
Veolia Umweltservice Nord
GmbH, jährlich hohe Kosten.

Wir möchten an das Verantwor-
tungsbewusstsein der Einwohne-
rinnen und Einwohner appellie-
ren, die Stellplätze sauber zu
halten, die Glascontainer nicht zu
beschädigen und Abfälle ord-
nungsgemäß zu entsorgen sagt
Holger Matthäus, Senator für Bau
und Umwelt. Verunreinigungen
und Schäden an Glascontainern
können über das Internetportal
www.klarschiff-hro.de oder über
das Umwelt-Telefon 381-7303
gemeldet werden.

Holger Matthäus
Senator für Bau und Umwelt

Altglascontainer jetzt mit lärmmindernden
Einwurfklappen ausgestattet

Etwa 300 Standplätze im Stadtgebiet der Hansestadt Rostock sind mit diesen lärmarmen Altglascontainern ausge-
stattet. Foto:

Die 20. öffentliche Sitzung des
Planungs- und Gestaltungsbei-
rates der Hansestadt Rostock
findet nicht wie angekündigt am
23. Juni, sondern am 7. Juli 2017
statt. 
Die Sitzung startet um 14 Uhr in
der Kunsthalle Rostock, Ham-
burger Straße 40.
Der Planungs- und Gestaltungs-
beirat tagt vierteljährlich, um

Planungen und Bauvorhaben in
der Hansestadt frühzeitig zu
beurteilen sowie Empfehlungen
zu Projekten auszusprechen und
Bauherren bei der Gestaltung
städtebaulich bedeutsamer
Vorhaben zu beraten.
Interessierte Einwohnerinnen
und Einwohner sind dazu einge-
laden die öffentliche Diskussion
als Zuhörer zu verfolgen.

Terminänderung
20. Sitzung des Planungs- und

Gestaltungsbeirates auf 7. Juli verlegt
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„Die in Kriegen überall auf der
Welt verübten Gräueltaten und
das Leid der Menschen, die dies
überlebten, sind die Bänder, die
heute Städte auf der ganzen Welt
miteinander verbinden. Die ver-
gleichbaren historischen Erfah-
rungen der Städte als „Memory
Cities“ („Städte der Erinnerung“)
ermöglichen nicht nur gemein-
sames Erinnern und Mahnen. Sie
werden von den Städten auch als
Auftrag empfunden, sich für den
Frieden überall auf der Welt ein-
zusetzen. „Als Städte, die Opfer
von Kriegen wurden, haben wir
eine große Verantwortung“,
unterstreicht Rostocks Oberbür-
germeister Roland Methling.
„Dies gilt für Rostock umso
mehr, da zahlreiche kriegerische
Luftangriffe auch mit hier gebau-
ten Heinkel-Bombern ausgeführt
wurden.“
So starben allein im baskischen
Gernika Hunderte Menschen
während eines deutsch-italieni-
schen Luftangriffs am 26. April
1937, fast 900 wurden verletzt.
Es war das erste Flächenbom-
bardement auf eine Zivilbevöl-
kerung. Auch zahlreiche Kampf-
flugzeuge des Typs Heinkel He
111 waren dabei. In gerade ein-
mal zweieinhalb Stunden wurden
nicht nur 80 Prozent der Stadt,
die den Basken als heilig gilt, zer-
stört. Auf den Tag genau 80 Jahre
später unterstrich Oberbürger-
meister Roland Methling auf dem
Platz San Juan Ibarra in Gernika:
„Wir haben eine gemeinsame
Geschichte und schlechte Erfah-
rungen mit Regimen, Kriegszer-
störung, Aggression, unsere
Städte und Länder haben gelitten.
Allerdings haben wir gelernt,
dass die Förderung von Konflik-
ten niemandem Gutes bringt.
Vergebung, Fortschritt und
Förderung der freundschaftlichen
Kommunikation auf lokaler
Ebene mit anderen Städten ähnli-
chen Erbes sind Formen unseres
Beitrags zum Frieden.“ Er erin-

nerte daran, dass nur fünf Jahre
später, auf den Tag genau, die
Tod bringende Fracht der
Bomber auch über Rostock entla-
den wurde.
Die Menschen in Gernika meinen
es ernst mit ihren Auftrag,
Frieden zu stiften. Anlässlich des
80. Jahrestages des Bombarde-
ments wurden Vertreterinnen und
Vertreter aus Auschwitz und
Halabdscha (Irak), aus den fran-
zösischen Gemeinden Crocq und
Septfonds, dem syrischen Koba-
ne, dem spanischen Granollers,
aus Nagasaki, Pforzheim, Dres-
den und Rostock eingeladen. Das
gemeinsame Vermächtnis der
Überlebenden von Gernika und
Nagasaki stand ebenso im Mittel-
punkt der Erinnerungen wie das
verbindende Schicksal Gernikas
mit seiner deutschen Partnerstadt
Pforzheim. 13. Träger des Preises
„Gernika für Frieden und Versöh-
nung“ wurden der kolumbia-
nische Präsident Juan Manuel
Santos und Gervasio Sánchez,
Führer der kolumbianischen
Guerillabewegung FARC.
Auch das heutige Wolgograd
wurde während des Zweiten
Weltkrieges nahezu völlig zer-
stört. In der Stadt, die von Juli
1942 bis Februar 1943 monate-
lang im Zentrum der Schlacht um
Stalingrad stand, lebten zu
Beginn des Zweiten Weltkrieges
mehr als eine halbe Million
Menschen. Bei der Rückerobe-
rung durch die Rote Armee waren
es weniger als 8.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner. Über
500.000 Menschen verloren ihr
Leben bei der Schlacht, die noch
heute im kollektiven Gedächtnis
verankert ist.
Das zweite Internationale Sym-
posium der „Städte der Erinne-
rung“ führte zum Tag des Sieges
am 9. Mai 2017 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Russland,
Frankreich, Zypern, Slowenien,
der Slowakei, Japan, Spanien und
Deutschland in die bis 1925

Zarizyn genannte südrussische
Stadt an der Wolga. Neben einer
Kranzniederlegung stand der
Besuch auf dem Mamajew-Hügel
auf dem Programm, der als

monumentale Gedenkstätte noch
heute an die Schlacht von Stalin-
grad erinnert und als strategisch
wichtiger und hart umkämpfter
Punkt der Frontlinie zwischen
dem Stadtzentrum im Süden und
den nördlich liegenden großen
Fabriken galt.
Rostocks Oberbürgermeister
Roland Methling nahm während
des Symposiums an einer

Podiumsdiskussion zum Thema
„Diplomatie in der modernen
Welt: Internationale Zusammen-
arbeit, Erfahrungen und Perspek-
tiven“ teil. Dabei betonte er die

Bedeutung der Entwicklung
diplomatischer Beziehungen auf
lokaler Ebene, zwischen den
Städten und den Menschen. „Es
ist die größte Leistung unserer
heutigen Zeit, dass ehemalige
Feinde heute wirklich Freunde
sind! Und unsere Verantwortung
heute besteht gerade auch darin,
dass aus früheren Freunden nie
wieder Feinde werden!“

Die Initiative der „Memory
Cities“ geht auf Rostocks franzö-
sische Partnerstadt, die Städte-
gemeinschaft Dünkirchen,
zurück. Die Hafenstadt am
Ärmelkanal wurde bereits im
Frühjahr 1940 bei den Kämpfen
zwischen der deutschen und der
eingekesselten britischen Armee
weitgehend zerstört. Später
wurde Dünkirchen 1944 von den
Deutschen zur Atlantikfestung
erklärt und bis zum Kriegsende
besetzt. Erst am 9. Mai 1945, am
Tag nach der Kapitulation, konn-
te die Stadt befreit werden.
Gemeinsame Geschichte mit
ihren Kriegen und Konflikten
und ein Rückblick auf 70 Jahre
Frieden in Zentraleuropa standen
bereits im vergangenen Jahr im
Mittelpunkt des ersten Kolloqui-
ums der „Memory Cities“ in der
Städtegemeinschaft Dünkirchen.
Vertreterinnen und Vertreter die-
ses weltweiten Netzwerkes ent-
wickelten Perspektiven für eine
gemeinsame Erinnerungskultur.
Die Hansestadt Rostock, mit der
Städtegemeinschaft Dünkirchen
seit 1960 partnerschaftlich
verbunden, war durch Oberbür-
germeister Roland Methling ver-
treten. Aber auch aus Hiroshima,
Bizerte, St. Petersburg, Wolgo-
grad, Gdansk, Ypern, Guernica,
Ouradour-sur-Glane sowie der
Städtegemeinschaft Caen nah-
men Gäste teil.
Im kommenden Jahr wird die
Hansestadt Rostock Vertreterin-
nen und Vertreter aus den Städten
des Netzwerkes an die Ostsee-
küste einladen. Im Mai 2018 und
damit nur wenige Wochen vor
dem 800. Stadtgeburtstag
Rostocks stehen Themen wie die
Entwicklung der Städte nach dem
Krieg, Tourismus auf der Grund-
lage des kulturellen Erbes sowie
Diplomatie zwischen den Städten
auf dem Programm des dritten
Symposiums der „Städte der
Erinnerung“. Im August 2018,
zur 28. Hanse Sail, lädt Rostock
dann die Marinehauptstädte der
Welt zu einer Konferenz an die
Ostseeküste ein. „Damit wollen
wir einen weiteren Beitrag dazu
leisten, dass sich die Städte für
Frieden und Freiheit in der Welt
verantwortlich fühlen“, so OB
Roland Methling. 
„Die Kultur der Erinnerung
nimmt auch in Rostock einen
großen Stellenwert ein“, berichtet
der Oberbürgermeister. Dabei
geht es nicht nur um die Frage
des Umgangs mit dem Erbe des
Zweiten Weltkriegs. Zunächst
stand die Suche nach der rich-
tigen Form des Erinnerns an die
rassistischen Pogrome von
Rostock-Lichtenhagen 1992 im
Fokus der Arbeitsgruppe. „Mit
der Tätigkeit unserer Arbeitsge-
meinschaft Gedenken haben wir
Beiträge geleistet, die auch über-
regional große Beachtung fanden
und finden“, so Oberbürger-
meister Roland Methling. ku

Podiumsdiskussion „Diplomatie in der modernen Welt” am 10. Mai 2017 im Institute of Management Wolgograd. Fotos (2): Ivana Stijelja 

Kranzniederlegung am 9. Mai 2017 in Wolgograd an der ewigen Flamme auf
dem Platz der gefallenen Kämpfer.

„Städte der Erinnerung“ für Frieden
Symposium und Konferenz im kommenden Jahr in Rostock geplant
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Toitenwinkel
22. Juni, 18.30 Uhr
Beratungsraum Ortsamt Ost
Toitenwinkel, J.-Nehru-Str. 33
Tagesordnung:
- Beschlussvorlagen

Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 BauGB für das
Bauvorhaben (Bauantrag)
„Neubau von zwei Mehrfami-
lienwohnhäusern mit insge-
samt 62 WE und Errichtung
von 83 Pkw-Stellplätzen im
Freien”, Neudierkower Weg 5, 6
Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans 2035 
Bebauungsplan Nr. 14.W.184
für das Wohngebiet „Toiten-
winkel - Südlich der Pappel-
allee” - Abwägungs- und Sat-
zungsbeschluss

- Berichte der Ausschüsse

Gehlsdorf-Nordost
27. Juni, 18.30 Uhr
Speisesaal Michaelwerk,
Michaelshof, Fährstr. 25
Tagesordnung
- Aktuelles

Information über die beab-
sichtigte Auslegung des Ent-
wurfes des B-Planes „Obere
Warnowkante”, Nr. 15.WA.
110
Vereinfachtes Baugenehmi-
gungsverfahren: Optimierung
und Erweiterung der Betriebs-
stätte Liebherr-MCCtec
Rostock GmbH im Seehafen
Rostock, hier: Neubau eines
Wachgebäudes WH 1, Ros-
tock, Liebherrstr. 1

- Beschlussvorlagen
Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans 2035

- Berichte der Ausschüsse

Lichtenhagen
27. Juni, 18.30 Uhr
Kolping Initiative, Eutiner Str. 20
Tagesordnung:
- Bericht des Ausschusses Wirt-

schaft, Verkehr, Soziales und
Stadtentwicklung

- Aktuelles Thema
Informationen zum Stand der
Vorbereitungen zum Stadtju-
biläum 2018

- Anträge
- Beschlussvorlagen

Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans 2035

Biestow
28. Juni, 19.00 Uhr
Beratungsraum im Stadtamt,
Charles-Darwin-Ring 6
Tagesordnung:

- Engstelle Am Dorfteich zum
Sildemower Weg, Vorstellung
durch das Amt für Verkehrs-
anlagen

- Ordnung und Sicherheit im
Ortsteil Biestow

- Berichte der Ausschüsse

Kröpeliner-Tor-Vorstadt
28. Juni, 19.00 Uhr
Beratungsraum Nr. 3.11, Eigen-
betrieb „Kommunale Objektbe-
wirtschaftung und -entwicklung
der Hansestadt Rostock”, KOE,
Ulmenstr. 44
Tagesordnung:
- Informationen über die Pla-

nungen für die Ulmenstraße
45 (Abriss der ehemaligen
orthopädischen Klinik und
Neubau einer Mensa und eines
Gebäudes für studentischen
Wohnen)

- Information zum Arbeitsstand
Bebauungsplan Nr. 10.GE.139
Gewerbegebiet „Ehemaliger
Schlachthof”

- Planungsstand Matrosendenk-
mal

- Beschlussvorlagen
Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 BauGB für das
Bauvorhaben „Neubau eines
Wohngebäudes mit 24 WE
und Garage mit 30 Stellplät-
zen”, Kehrwieder 5a, War-
nowufer 40
Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 BauGB für das
Bauvorhaben (Voranfrage):
„Neubau eines Mehrfamilien-
hauses”, Patriotischer Weg
100a, 100b, 100c, 101a, 101b,
101c

- Bauanträge
Umbau Hellingkran zu einem
Veranstaltungsraum mit
Übernachtungsmöglichkeit für
zwei Personen im B-Plan
10.MI.138 „Ehemalige Nep-
tunwerft”

- Bericht aus den Ausschüssen

Brinckmansdorf
4. Juli, 18.30 Uhr
Grundschule „John Brinckman”,
Vagel-Grip-Weg 10a
Tagesordnung:
- Beschlussvorlage:

Einvernehmen der Gemeinde
nach § 36 BauGB für das
Bauvorhaben (Voranfrage):
Neubau einer Wohnanlage mit
Gewerbe im Bebauungsplan
Nr. 13.GE.77 „Gewerbegebiet
Petridamm”, Petridamm 12

- Informationen des Ortsamtes
und des Ortsbeiratsvorsit-
zenden

Dierkow-Ost/West
4. Juli, 18.30 Uhr
Galerie Musikgymnasium-Käthe-
Kollwitz, Heinrich-Tessenow-
Straße 47
Tagesordnung
- Aktuelles
- Berichte der Ausschüsse
- Informationen des Quartier-

managers
- Berichte der Vereine

Schmarl
4. Juli, 18.30 Uhr
Haus 12 Schmarl, Am Schmarler
Bach 1
Tagesordnung
- Aktuelles Thema

Informationen zum Bürger-
entscheid am 24.09.2017
Vorstellung einer Sportveran-
staltung im Bereich IGA-Park
Vorstellung der Ergebnisse
Bürgerprojekte 2017

- Berichte der Ausschüsse

Lütten Klein
6. Juli, 18.00 Uhr
Mehrgenerationenhaus Stadtteil-
und Begegnungszentrum, Danzi-
ger Str. 45d
Tagesordnung:
- Bericht über die Vorbereitung

zum Stadtjubiläum durch
Franziska Nagorny vom
Projektbüro Stadt- und Uni-
versitätsjubiläum 2018/2019

- Antrag: Nutzungsänderung
und Umbau Videothek zu
Discounter in der „Rigaer
Passage”

- Wahl der ersten Stellvertre-
terin/ des ersten Stellvertreters
der Ortsbeiratsvorsitzenden

- Berichte der Ausschüsse

Gartenstadt-Stadtweide
6. Juli, 18.30 Uhr
großer Konferenzraum im Chris-
tophorusgymnasium, Groß
Schwaßer Weg 11
Tagesordnung:
- Informationen des Ortsbeirats-

vorsitzenden und des Orts-
amtsleiters

- Berichte der Ausschüsse

Südstadt
6. Juli, 18.30 Uhr
Stadtteil- und Begegnungszen-
trum „Heizhaus”, Tychsenstr. 22
Tagesordnung:
- Auswirkungen neuer Wohnge-

biete auf die Schullandschaft
in der Südstadt

- Berichte der Ausschüsse

Sitzungen der Ortsbeiräte

Die aktuellen Tagesordnungen bzw. Nachtragstagesordnungen finden Sie etwa fünf Tage vor der
Sitzung im Internet unter www.rostock.de/ksd und auch als Aushang im jeweiligen Ortsamt.

Der Bürgerbeauftragte des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern,
Matthias Crone, wird am 11. Juli
seinen nächsten Sprechtag in
Rostock durchführen. Er wird
sich vor Ort den Fragen der
Bürger stellen und Anregungen,
Bitten und Beschwerden entge-
gen nehmen. Um Wartezeiten zu
vermeiden, wird um eine telefo-
nische Anmeldung über sein
Büro in Schwerin, Tel. 0385
5252709 gebeten. Der Sprechtag
findet im Rathaus-Anbau, Neuer
Markt, statt.

Der Bürgerbeauftragte kann hel-
fen, wenn es Probleme mit der
öffentlichen Verwaltung im Land
gibt und Rechte der Bürger
verletzt wurden oder zu wahren

sind. Er und seine Mitarbeiter
beraten und unterstützen auch in
sozialen Angelegenheiten.
Im persönlichen Gespräch beim
Sprechtag lassen sich Anliegen
oft leichter und besser darlegen.
Der Bürgerbeauftragte prüft
dann, unterstützt von den Fach-
leuten seines Teams, ob und wie
Unterstützung und Hilfe gegeben
werden können. 
Hilfreich ist es, wenn Unterlagen
wie Bescheide und Schriftwech-
sel mit den Behörden zum
Termin mitgebracht werden.
Nicht tätig werden darf er, in
privatrechtlichen Angelegenhei-
ten, wenn ein Gerichtsverfahren
anhängig ist oder die Überprü-
fung einer gerichtlichen Ent-
scheidung begehrt wird.

Der Bürgerbeauftragte kommt

nach Rostock
Anmeldungen für den Sprechtag jetzt möglich

Auf Grund umfassender Reno-
vierungs- und Baumaßnahmen im
Erdgeschoss des Archivs der
Hansestadt Rostock muss dessen
Lesesaal ab 3. Juli 2017 geschlos-

sen werden. Für die  entsprechen-
den Arbeiten werden derzeit bis
zu vier Monate veranschlagt.
Abhängig vom Baufortschritt
wird über die Wiedereröffnung

des Lesesaals in den örtlichen
Medien und auf der Internetseite
der Hansestadt Rostock:
www.rostock.de/stadtarchiv
rechtzeitig informiert werden.

Schließung des Stadtarchivs wegen

Baumaßnahmen

Das im Auszug aus der Liegenschaftskarte abgebildete Grundstück
hinter der Gehlsheimer straße 5 (Flurstück 191/2, Gemarkung Gehls-
dorf, Flur 1) steht im Eigentum der WIRO GmbH und ist mit drei Gara-
gen bebaut. Das Anliegen der WIRO ist, die Eigentümer der Garagen,
die auf der angezeigten Liegenschaftskarte rot umrandet gekenn-
zeichnet sind, zu ermitteln.

Da die Eigentümer der WIRO unbekannt sind, wendet sich die WIRO
im Wege der öffentlichen Bekanntmachung an sie mit der Auffor-
derung, sich bei der WIRO GmbH in der Lange straße 38, 18055
Rostock bei Herrn Bernhard zu melden (Tel. 0381.4567-2339), um
ihr Garageneigentum bekannt zu geben. E-Mail: jbernhard@WIRO.de

setzen sich die Eigentümer der Garagen bis zum 14.07.2017 nicht
mit der WIRO in Verbindung, wird vermutet, dass sie ihr Eigentum an
der Baulichkeit aufgegeben haben.

Die Garagen sowie deren Inhalt werden dann als herrenlose sachen
betrachtet. Die Eigentümer können danach weder die Herausgabe
ihres Eigentums noch einen Anspruch auf schadenersatz mit Erfolg
geltend machen.

Öffentliche
Bekanntmachung
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Scheckübergabe

an die Jugendfeuerwehr

Im Beisein des Senators für Finanzen und Ordnung Dr. Chris Müller übergab der Amtsleiter der Berufsfeuerwehr
Johann Edelmann einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Jugendfeuerwehr der FF Stadtmitte. Die Jugendfeuer-
wehr feierte am 10. Juni ihr 25-jähriges Bestehen. An der Veranstaltung nahmen neben den Kameraden der
Jugendfeuerwehr und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Hansestadt Rostock auch der Präsident der
Rostocker Bürgerschaft Dr. Wolfgang Nitzsche, der Landtagsabgeordnete Ralf Mucha und der Bundestagsabgeordnete
Peter Stein teil. Foto: Brandschutz- und Rettungsamt

Rostocker Ferienkalender 2017 

mit Preisrätsel für alle Schulkinder

Hallo Kinder, liebe Eltern,
der Sommer steht vor der Tür
und die großen Ferien sind nicht
mehr weit. Damit Langeweile für
euch keine Chance hat, haben
viele fleißige Hände den Ferien-
kalender mit abwechslungs-
reichen Angeboten zusammen-
gestellt. Diese sorgen selbst bei
schmuddeligem Wetter für Spaß
und gute Laune in den sechs
Wochen Ferien vom 24. Juli bis
zum 1. September. 
Neu in diesem Jahr sind im
Ferienkalender die Angebote der
Volkshochschule. Es erwarten
euch nicht nur Spaß, sondern ihr
könnt auch ganz viel Neues ler-
nen. Kennt ihr schon den kleinen
Schlepper Petersdorf? Wenn
nicht, dann ab zum Kabutzenhof
Liegeplatz 75.
Auch der Rostocker Zoo hat für
euch wieder ein vielfältiges
Ferienprogramm zusammen-
gestellt. So könnt ihr unter ande-
rem einen Tierpflegerschnupper-
kurs besuchen, Tiere hautnah
erleben, euch schminken lassen
oder die Fledermaus-Nacht erle-
ben. Ob Schwimmen, Fahrrad-
touren mit anschließendem Gril-

len, Seifenkistenrennen, Klettern,
Minigolf im IGA Park, Tages-
fahrten, Mehrtagesfahrten,
Basteln oder Kochen. Diese und
ganz viele andere Veranstaltun-
gen haben die Stadtteil- und
Begegnungszentren, Jugendein-
richtungen, die Kunstschule, die
Tourismuszentrale, die Stadtbi-
bliothek und die Schülerhilfe für
euch und zum Teil auch mit euch
organisiert. Bei den vielen Ange-
boten ist garantiert für Jeden
etwas Interessantes dabei. Viele
Veranstaltungen werden
ermäßigt oder gar kostenlos
angeboten. Eine rechtzeitige
Anmeldung ist erforderlich, da
die Plätze schnell ausgebucht
sind. Immer wenn ihr das Wort
WICHTIG lest, heißt es für euch,
dass eine Anmeldung erforder-
lich ist.
Ein Ferienpreisrätsel hat sich
auch in diesem Jahr im Ferien-
kalender versteckt. Wenn ihr die
Ferienangebote aufmerksam lest,
findet ihr in den Sternchen
jeweils einen Buchstaben und bei
den Rätseln müsst ihr Aufgaben
lösen, um die Buchstaben zu
finden.

Das Lösungswort schickt bitte
bis zum 1. September 2017 per
Mail, Fax oder Post an das Amt
für Jugend, Soziales und Asyl.
Die genauen Anschriften findet
ihr im Ferienkalender. 
Die Gewinner erhalten ihre
Preise am 16. September auf der
Veranstaltung zum Weltkindertag
und werden im Vorfeld infor-
miert.
Ab sofort erhaltet ihr den Ferien-
kalender im Rostocker Rathaus,
im Amt für Jugend, Soziales und
Asyl, den Stadtteil- und Begeg-
nungszentren, Bibliotheken, über
eure Schulsozialarbeiter und
weiteren Standorten in der Stadt
Rostock
Für alle, die keinen Kalender
mehr ergattern konnten, gibt es
die Möglichkeit die Veranstaltun-
gen sowie den Kalender komplett
unter www.rostock.de/ferien.

Kontakt:
Amt für Jugend, Soziales 
und Asyl
Angelika Stiemer
Tel. 0381 381-1066
E-Mail: 
angelika.stiemer@rostock.de

Die Beteiligung der Einwohne-

rinnen und Einwohner an

Planungsprozessen in der Hanse-

stadt Rostock ist in den letzten

Jahren ein immer breiter disku-

tiertes Thema geworden. Neben

den eingespielten Beteiligungs-

prozessen in den Ortsbeiräten

wurden neue Formen bei Planun-

gen genutzt; wie unter anderem

im Nordosten oder in Warne-

münde. Es hat sich gezeigt, dass

eine Beteiligung verbindliche

Regularien und klaren Strukturen

als Handlungsrahmen für die

Verwaltung, die Politik und die

Einwohnerinnen und Einwohner

benötigt. 

Die Bürgerschaft der Hansestadt

Rostock hat beschlossen, einen

solchen „Leitfaden“ oder ein

„Leitbild“ zur Bürgerbeteiligung

zu entwickeln. Mit der Erarbei-

tung einer Aufgabenstellung für

die externe Beauftragung wird

dieses nun vorbereitet. Hierzu hat

es bereits ein erstes öffentliches

Bürgerforum am 6. März 2017

gegeben, in dem alle Einwohne-

rinnen und Einwohner gebeten

wurden, ihre Vorstellungen für

eine Aufgabenstellung einzubrin-

gen. Im Ergebnis dieses Forums

und weiterer Gespräche mit

Vertretern der Fraktionen, des

Agenda21-Rates und anderen ist

der Entwurf der Aufgaben-

stellung entstanden. Dieser Ent-

wurf wird wiederum öffentlich

diskutiert werden. 

Alle Einwohnerinnen und

Einwohner sind herzlich eingela-

den, sich auf dem öffentlichen

Bürgerforum am 3. Juli um 19

Uhr in der Rathaushalle in den

Prozess einzubringen.

Die Ergebnisse des 1. Bürger-

forums im März und des Gesprä-

ches mit Vertretern der Fraktio-

nen der Bürgerschaft und des

Agenda21-Rates sind auf der

Homepage der Hansestadt

Rostock veröffentlicht. 

Anregungen und Wünsche kön-

nen gern auch schriftlich bzw. per

E-Mail an stadtplanung@

rostock.de und an das Amt für

Stadtentwicklung, Stadtplanung

und Wirtschaft gesendet werden.

Für Rückfragen steht Ihnen  Anja

Epper (E-Mail: anja.epper@

rostock.de) zur Verfügung.

Arbeit am „Leitfaden zur

Bürgerbeteiligung“ 

wird fortgesetzt
2. öffentliches Bürgerforum am 3. Juli
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Die Bürgerschaft der Hansestadt
Rostock hat in ihrer Sitzung am
10. Mai 2017 nachfolgenden
Beschluss gefasst:
Für das Gebiet im nördlichen
Bereich der Kröpeliner-Tor-
Vorstadt, begrenzt:

im Norden:
durch die Straße Warnowufer
(L 22)
im Osten:
durch die Bebauung westlich der
Friedrichstraße
im Süden: 
durch den Patriotischen Weg
im Westen:
durch die Straße „Kehrwieder“

wird der Aufstellungsbeschluss
Nr.  2011/BV/2483 Bebauungs-
planverfahren Nr. 10.MI.176 für
das Mischgebiet „Kehrwieder“
einschließlich dazugehöriger
Änderungsbeschlüsse vom 5.
Oktober 2011 aufgehoben und
somit das Planverfahren einge-
stellt. Die Voraussetzungen der
2016 zur Sicherung der Planung

beschlossenen und in Kraft getre-
tenen Veränderungssperre entfal-
len. Die Veränderungssperre wird
deshalb außer Kraft gesetzt. 
Der als Anlage beigefügte Lage-
plan ist Bestandteil des Beschlus-
ses.

(siehe Übersichtsplan)

Der Beschluss wird hiermit
bekannt gemacht.
Der Aufstellungsbeschluss Nr.
2011/BV/2483 Bebauungsplan-
verfahren Nr. 10.MI.176 für das
Mischgebiet „Kehrwieder“ vom
5. Oktober 2011 wird aufgehoben
und somit das Planverfahren ein-
gestellt. Weiterhin tritt die am
27. April 2016 im Städtischen
Anzeiger bekannt gemachte Sat-
zung der Hansestadt Rostock
über die Veränderungssperre zum
Bebauungsplangebiet Nr.
10.MI.176 „Kehrwieder“ mit die-
ser Bekanntmachung außer Kraft. 

Roland Methling
Oberbürgermeister

Übersichtsplan zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses Nr. 2011/BV/2483 für den Bebauungsplan Nr. 10.MI.176
„Kehrwieder“

Öffentliche Bekanntmachung
des Beschlusses 

Nr. 2017/BV/2581 über die
Aufhebung des

Aufstellungsbeschlusses zum
Bebauungsplan Nr. 10.MI.176

„Kehrwieder“

Die Bürgerschaft der Hansestadt
Rostock hat am 10.05.2017
beschlossen:
Für das Gebiet am östlichen
Ortsrand des Stadtteils Gehls-
dorf, begrenzt

im Nordosten:
durch den Verlauf des Melkwe-
ges einschließlich einer etwa
sieben Hektar großen Fläche
nördlich des Melkweges zwi-
schen dem Gewerbegebiet „Am
Hechtgraben“ (Bebauungsplan
Nr. 15.GE.08) und dem etwa
200 m tiefen Flurstück Nr. 104
(Gemarkung Gehlsdorf); südlich
des Grünzuges Toitenwinkler
Bruch/Hechtgrabenniederung
und durch den zu planenden
Straßen- und Erschließungskorri-
dor nördlich der Kleingarten-
anlage (KGA) „Toitenwinkler
Weg” bzw. südlich des gesetzlich
geschützten Biotops Trinenmuur,
Nr. 00066 „Feuchtbiotop, west-
lich Heuweg” bis zur Anschluss-
stelle Rostocker Straße auf Höhe
des Ostendes der KGA „Hufe II”, 
im Süden:
durch den Verlauf der Rostocker
Straße über die Schulstraße und
Pressentinstraße (bis Höhe Kirch-
platz) einschließlich einer

Straßentrasse vom Anschluss-
punkt Gehlsheimer Straße kom-
mend,
im Südwesten:
durch den Verlauf der Pressentin-
straße bis auf Höhe des Kreisver-
kehrs Pressentinstraße 

soll der Bebauungsplan Nr.
15.W.135 für ein Wohngebiet
aufgestellt werden. 
Der als Anlage beigefügte Lage-
plan ist Bestandteil des Beschlus-
ses.

Wesentliche Planungsziele:
• Entwicklung eines Wohnge-

biets zur Deckung der Nach-
frage nach selbstgenutztem
Wohneigentum

• städtebauliche Neuordnung
von bisher vorwiegend land-
wirtschaftlich genutzten
Flächen 

Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB
bekannt gemacht.

Monika Fritsche
Stellvertretende Leiterin des
Amtes für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft

Anlage zum Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 15.W.135 „Wohngebiet Rostocker
Straße/Melkweg”

Öffentliche Bekanntmachung der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 15.W.135

für das „Wohngebiet Rostocker Straße/Melkweg”
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Aus Anlass des 800jährigen
Rostocker Stadtjubiläums finden
vom 19. bis 27. April 2018 die
2. Rostocker Philosophischen
Tage statt. Sie stehen unter dem
Motto „Gesundheit erleben!·Was
ist gesund?“
Gesundheit ist ein wichtiges
menschliches Gut. Sie bestimmt
unsere Lebensqualität. Auch
Städte können gesund oder krank
sein. Seit 1992 gehört die Hanse-
stadt Rostock zu einem Netzwerk
von mehr als 70 Kommunen und
Landkreisen in Deutschland, die
sich einem ganz speziellen Anlie-
gen verschrieben haben, den Ort,
wo Menschen leben, zu einem
gesünderen Lebensraum zu
entwickeln.
Was bedeutet Gesundheit für
unsere Hansestadt? Was hält
Bürgerinnen und Bürger unseres
Landes gesund? Wie ist Gesund-
heit zu verstehen, gestalt- und
förderbar? 
Was ist gesund? Was heißt krank-
sein? – Lassen Sie uns gemein-
sam aus den verschiedensten

Perspektiven über Gesundheit
philosophieren!
Wir rufen die Bürgerinnen und
Bürger, Organisationen, Einrich-
tungen, Vereine, Selbstständige,
Freiberufler und viele andere auf,
denen das Motto der Philosophi-
schen Tage am Herzen liegt, die
Freude am Philosophieren haben
und Interesse zeigen, körperliche,
geistige und seelische Gesundheit
ins Blickfeld von Philosophie,
Ethik und Moral zu stellen. 
Dabei können folgende Schwer-
punkte ins Zentrum des Gesund-
heits-Diskurses gerückt werden:
- Leben zwischen Gesundheit

und Krankheit
- Begegnungen zwischen Arzt

und Patient
- Gesundheit selbstbestimmt
- Essen, Trinken, Bewegen mit

Leib und Seele
- Rostock als gesunde Stadt
- Gesundheit im Entertainment

Tragen Sie mit Ihrer Idee zum
Veranstaltungsprogramm bei, die
den Zusammenhang von Gesund-

heit und Philosophie, Ethik und
Moral, gesundheitsbestimmtem
Denken und Verhalten herstellt.
Melden Sie Vorträge, Gesprächs-
runden, Ausstellungen, aktive
Demonstrationen, Seminare,
Text- oder Bildgestaltungen -
Unterhaltsames, Humoristisches,
Nachdenkliches an, die zum
Anders-Denken über Gesundheit
und damit im Zusammenhang
Stehendes einladen.
Beteiligen Sie sich ehrenamtlich
an den Vorbereitungen und der
Organisation der Veranstaltun-
gen. Bekunden Sie Ihre Beteili-
gung bis zum 15. Juli 2017 per E-
Mail unter info@gescheit-es.de.
Mehr Informationen, das Formu-
lar zur Absichtserklärung und
auch Möglichkeiten der finanziel-
len und Sachunterstützung sind
abrufbar unter www.gescheit-es.
de/Rostocker Philosophische
Tage.
Zehn der besten Ideen werden
vom Veranstalter in das Pro-
gramm aufgenommen und unter-
stützt.

2. Rostocker
Philosophischen Tage /
Aufruf zur Beteiligung

Laura Piechulek (links im Bild),
16 Jahre alt, lernt im zweiten Jahr
E-Gitarre. Sie steht auf die Band
Babymetal und Julien Bam. Am
Konservatorium hat sie nun auch
Nena mit ihrem Song „Leucht-
turm“ kennengelernt. Mika-
Johann Fajkus (rechts im Bild),
14 Jahre alt, steht auf AC/DC.
Er mag die E-Gitarre, weil er
darauf tolle Riffs und Soli spielen

kann. „Highway To Hell“ und
„TNT“ von AC/DC kann er schon
spielen. Ob Rock, Pop, Blues,
Jazz, Folk oder Singer-Song-
writer, am Konservatorium bist
Du in guten Händen, wenn es
darum geht E-Gitarre zu lernen.
Zum neuen Schuljahr 2017/2018
können sich Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene noch kurz-
fristig am Konservatorium, der

Musikschule der Hansestadt
Rostock, anmelden.
Informationen unter:
Konservatorium „Rudolf Wag-
ner-Régeny”, Musikschule der
Hansestadt Rostock, Wallst. 1,
18055 Rostock, Telefon: 0381
381-2440

Foto: Konservatorium

E-Gitarre lernen am Konservatorium
Anfänger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger

Im Rahmen des diesjährigen
Fotowettbewerbes „Einblicke“
anlässlich des Europäischen
Aktionstages zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderung
hat das Publikum abgestimmt.
Wir freuen uns, die drei Gewin-
ner bekanntzugeben und möch-
ten uns gleichzeitig bei allen
Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern für die eingereichten Fotos
bedanken. Auf der Internetseite:
www.behindertenbeirat-rostock.
de sind die Gewinnerfotos, die
Bilder vom Aktionstag und eine
Dokumentation von der Aktion
Mensch - Modellkommune
Rostock - veröffentlicht. 

Petra Kröger
Behindertenbeauftragte

Gewinner des
Fotowettbewerbs 2017

„Einblicke”

Das Ortsamt Mitte, Neuer Markt
1a, und das Ortsamt Nordwest 2
in der Warnowallee 30, 18107
Rostock bleiben am 13. Juli 2017
auf Grund von Qualifizierungs-
maßnahmen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geschlossen.
An diesem Tag können sämtliche
Dienstleistungen in allen anderen
Ortsämtern der Hansestadt in
Anspruch genommen werden.

Am Montag, 3. Juli, findet um
18.30 Uhr im Abendgymnasium,
Goetheplatz 5, in der Aula eine
Infoveranstaltung zum Abitur auf
dem Zweiten Bildungsweg statt.
Interessenten, die auf diesem
Weg nachträglich die allgemeine
Hochschulreife erwerben wollen,
sind zu dieser Veranstaltung
herzlich eingeladen. Weitere
Auskünfte unter Tel. 381-41020.

Eingeschränkte
Öffnungszeiten in

einigen Ortsämtern
am 13. Juli

Infoveranstaltung
zum Abitur 
im Zweiten

Bildungsweg

Das sind die Gewinner: Anja Bähn (Der Mann im Radio) belegte den 1. Platz,
Anke Sauckel („Der Krokus” oben im Bild) den 2. und Theresa Drockner
(Bitte Platz nehmen ...) den 3. Platz.
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Die Hansestadt Rostock hat auf der Grundlage der Straßenbenennungssatzung in der Fassung vom
24.04.2004 (Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock Nr. 9/2004) nachstehende Straße im Ortsteil
Toitenwinkel neu benannt:

Maiglöckchenweg

Öffentliche Bekanntmachung

Neubenennung einer Straße

Die Gewässerunterhaltung an

den Gewässern 2. Ordnung in

den Einzugsgebieten des o.g.

Wasser- und Bodenverbandes

wird in diesem Jahr in folgenden

Zeiträumen durchgeführt:

Krautung:

15.07.2017 - 30.11.2017

Grundräumung:

15.07.2017 - 31.03.2018

Die Instandhaltung von Gewäs-

sern, Rohrleitungen, Stauen,

Schöpfwerken usw. erfolgt

ganzjährig.

Die Baubetriebe sind verpflich-

tet, Absprachen mit den Anlie-

gern über den konkreten Zeit-

punkt der Unterhaltungsarbeiten

durchzuführen.

Gemäß § 41 des Wasserhaus-

haltsgesetzes vom 31. Juli 2009

(BGBl. I S. 2585), das zuletzt

durch Artikel 122 des Gesetzes

vom 29. März 2017 (BGBl. I S.

626) geändert worden ist und

§ 66 Wassergesetz des Landes

Meck lenburg-Vorpommern

(LWaG) vom 30.11.1992

(GVOBl. M-V S. 669), zuletzt

geändert durch Artikel 7 des

Gesetzes vom 27. Mai 2016

(GVOBl. M-V S. 431, 432) sind

die Eigentümer des Gewässer-

bettes, die Anlieger und Hinter-

lieger verpflichtet, die Durchfüh-

rung der Unterhaltungsarbeiten

und die Benutzung der Grund-

stücke zu dulden und den anfal-

lenden Aushub auf den Ufer-

grundstücken aufzunehmen.

Zur Durchführung der Arbeiten

sind in Absprache mit dem jewei-

ligen Baubetrieb E-Zäune und

andere bewegliche Hindernisse

von den Nutzern zurück zu

setzen. 

Allen Eigentümern und Nutzern

von betroffenen Grundstücken

(Anlieger und Hinterlieger),

Inhabern von Fischereirechten,

Mitgliedern, Verbänden und

Gewässerbenutzern wird die

Möglichkeit auf Anhörung, zur

schriftlichen Äußerung bzw. zur

Niederschrift in den Diensträu-

men in 18236 Kröpelin, Wismar-

sche Straße 51, Tel. 038292 7326

gewährt.

Kurreck

Verbandsvorsteher

WBV „Hellbach - Conventer

Niederung“

Öffentliche Bekanntmachung

zur Gewässerunterhaltung des

Wasser- und Bodenverbandes

„Hellbach – Conventer

Niederung“

Das Umweltamt der Hansestadt

Rostock, Abt. Wasser und Boden

beabsichtigt, das Vorhaben

„Verbesserung Binnenhochwas-

serschutz Warnemünde, Died-

richshagen und Elmenhorst –

Anpassung Grabensystem Rand-

graben Warnemünde“ auszu-

führen.

Die Untere Wasserbehörde hat

als Genehmigungsbehörde eine

allgemeine Vorprüfung des

Einzelfalls gemäß § 3 c Satz 1

i.V.m. Nummer 13.18 der Anlage

1  UVP-Gesetzes M-V durchge-

führt.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis

geführt, dass von dem Vorhaben

keine erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen zu erwar-

ten sind. Eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung ist daher nicht

erforderlich.

Diese Feststellung ist gemäß § 3

Abs. 2 Satz 3 UVP-Gesetz M-V

nicht selbstständig anfechtbar.

Die Genehmigungsbehörde

beabsichtigt für das Vorhaben

eine Plangenehmigung gemäß

§ 68 (2) des Wasserhaushalts-

gesetz (WHG) vom 31. Juli 2009

(BGBl. I S. 2585) zu erteilen.

Dr. Brigitte Preuß 

Leiterin des Amtes für

Umweltschutz

Bekanntmachung nach § 3 

Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 

über die

Umweltverträglichkeitsprüfung

in Mecklenburg-Vorpommern

(Landes-UVP-Gesetz - LUVPG

M-V) vom 27. Juli 2011

(GVOBl. M-V S. 885)
Öffentliche Bekanntmachung des Umweltamtes 

- Untere Wasserbehörde -

Die WIRO Wohnungsgesell-

schaft mbH plant das bestehende

Hochhaus auf der Mittelmole in

eine Beherbergungsstätte umzu-

nutzen. Es werden einem ständig

wechselnden Kreis von Gästen

gegen Entgelt vorübergehend

Übernachtungsmöglichkeiten zur

Verfügung gestellt. Die Vermie-

tung erfolgt nicht dauerhaft, son-

dern tage-, wochen- und monats-

weise und ohne eigenständige

Haushaltsführung.

Die untere Bauaufsichtsbehörde

hat als Genehmigungsbehörde

eine allgemeine Vorprüfung des

Einzelfalls gemäß § 3 Abs. 6 des

Landes-UVP-Gesetzes M-V in

Verbindung mit Nr. 30 der Anlage

1 dieses Gesetzes durchgeführt.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis

geführt, dass von dem Vorhaben

keine erheblichen nachteiligen

Umweltauswirkungen zu erwar-

ten sind. Eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung ist daher nicht

erforderlich.

Diese Feststellung ist gemäß § 3

Abs. 2 LUVPG M-V nicht selb-

ständig anfechtbar.

Ines Gründel

Leiterin des Bauamtes

Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 des

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-UVP-

Gesetz - LUVPG M-V) vom 27. Juli 2011

(GVOBl. M-V S. 885)
Öffentliche Bekanntmachung des Umweltamtes 

- Untere Bauaufsichtsbehörde -
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Im Laufe des Jahres erreichen die
Rostocker Feuerwehr immer
wieder Anfragen, wo und wie ein
offenes Feuer zu betreiben ist. 
Lager- und Brauchtumsfeuer
müssen von Privatpersonen und
Vereinen nicht beim Brand-
schutz- und Rettungsamt ange-
zeigt werden.  Alle anderen
Lager- und Brauchtumsfeuer,
z.B. gewerblicher Art, sind beim
Stadtamt, beim Amt für Stadt-
grün, Naturschutz und Land-
schaftspflege oder der Touris-
muszentrale anzeigepflichtig.

Unter einem Lagerfeuer versteht
man das einmalige Verbrennen
oder Abbrennen von geeignetem
unbehandeltem Holz auf einem
Grundstück.

1. § 22 Gesetz über den Brand-
schutz und die Technischen
Hilfeleistungen durch die
Feuerwehren für Mecklen-
burg-Vorpommern (Auszug) -
Brandschutzgerechtes Verhal-
ten:
Jeder hat die Pflicht, sich so zu
verhalten, dass Brände verhin-
dert werden und entstandene
Brände schnell bekämpft
werden können.

2. Offene Feuerstellen im Freien
a) Offene Feuerstellen sind so zu

betreiben, dass durch Funken-
flug, Glut u.ä. keine Brände
entstehen können. Gebäude,
Anlagen, Einrichtungen sowie
Nutzflächen dürfen nicht
gefährdet oder in ihrer Nut-

zung beeinträchtigt werden. 
b) Offene Feuerstellen müssen,

sofern durch örtliche Bedin-
gungen oder herrschende Wet-
terverhältnisse keine größeren
Abstände erforderlich werden,
zu angrenzenden Gebäuden
und zu Lagern mit brennbaren
Stoffen folgende Mindestab-
stände haben:

• Kochfeuer/Holzkohlegrill
5 m

• Lagerfeuer, Brauchtumsfeuer
u.ä. (Ø max. 1,5 m)        10 m

• land- und forstwirtschaftliche
Nutzflächen 50 m
Einhaltung der Waldbrand-
gefahrenstufen!!!

• Energieversorgungsanlagen
(Gasleitung, Tankstelle etc.)

100 m

3. Bei Windstärke 5 und mehr
darf das Feuer nicht entzündet
werden.

4. Während des Betreibens sind
offene Feuerstellen von min-
destens einer geschäftsfähigen
Person zu beaufsichtigen und
unter ständiger Kontrolle zu
halten. Bei Gefahr muss die
verantwortliche Person in der
Lage sein, dass Feuer umge-
hend zu löschen. Die dazu
erforderlichen Geräte und
Löschmittel, z.B. Schaufel,
Handfeuerlöscher oder der
Eimer mit Wasser, müssen vor
Ort bereitgehalten werden.

5. Als Brennmaterialien sind nur
solche Materialien zulässig,

die bei der Verbrennung keine
Gefahr für Menschen, Umwelt
und Sachwerte darstellen. Aus
diesem Grund dürfen auch
keine Gartenabfälle verbrannt
werden. Das Feuer darf nicht
mit Flüssigbrennstoffen, wie
z.B. Benzin, Heizöl oder
Altöl, und/oder anderen
Brennstoffen, z.B. Altreifen,
in Gang gesetzt und unterhal-
ten werden. Brennbare Flüs-
sigkeiten dürfen wegen der
Gefahr der Stichflammen-
bildung nicht in Flammen
oder Glut gegossen werden.

6. Nach dem Betreiben sind die
Feuerstellen vollständig abzu-
löschen.

7. Im Gefahrenfall muss die
verantwortliche Person, z.B.
mittels Mobiltelefon, einen
Notruf absetzen können. Dazu
muss eine Meldemöglichkeit
in der Nähe der Feuerstelle
vorhanden sein.

8. Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Stadtamtes sowie
des Brandschutz- und Ret-
tungsamtes der Hansestadt
Rostock sind befugt, Anwei-
sungen bis hin zur Untersa-
gung auszusprechen.

Das Abbrennen von Lagerfeuern
am Strand ist nur an den dafür
vorgesehenen Feuerstellen
erlaubt. Geregelt ist dies in der
„Satzung über die Ordnung im
Badestrandgebiet der Hansestadt
Rostock“.

Das Umweltamt der Hansestadt
Rostock, Abt. Wasser und Boden
hat am 3. Mai 2017 beim
Umweltamt der Hansestadt
Rostock -untere Wasserbehörde-
einen Antrag auf Plangeneh-
migung zur „Verbesserung Bin-
nenhochwasserschutz und Vorflut
Warnemünde, Diedrichshagen
und Elmenhorst – Anpassung
Grabensystem, Randgraben
Warnemünde“ gestellt.
Das Vorhaben befindet sich auf
dem Stadtgebiet der Hansestadt
Rostock. Es liegt im Ortsteil
Warnemünde (Randgraben Ost:
westlich des Technologiezen-
trums, Randgraben Mitte: südlich
KGA „Am Moor“, Randgraben
West: südlich KGA „Am Meer

des Friedens“/Tennisplätze.
Folgende Grundstücke sind
betroffen:
Randgraben Ost:
Gemarkung Warnemünde; Flur 1;
883/8, 883/2, 882/6, 879,
1065/52, 884/16, 884/15,
1065/43, 1065/46, 1066/28,
1067/95, 1067/45, 1067/46,
1067/30
Randgraben Mitte: 
Gemarkung Warnemünde; Flur 1;
882/6, 1066/28, 1067/95, 1067/1
Randgraben West: 
Gemarkung Diedrichshagen; Flur
4;5/4, 4/11, 1/3, 2/6
Gemarkung Warnemünde; Flur 1;
4/6, 3/27, 5/17, 18/1, 17,
1067/95, 3/17, 3/16

Gemäß § 68 (2) Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) vom 31. Juli
2009 (BGBl. I S. 2585) bedarf
o.g. Vorhaben der Erteilung einer
Plangenehmigung nach §§ 72 bis
78 VwVfG M-V. 
Der Antrag und die Antrags-
unterlagen für das Vorhaben
„Verbesserung Binnenhochwas-
serschutz  und Vorflut Warne-
münde, Diedrichshagen und
Elmenhorst“ werden 

vom 21. Juni 2017 bis 
19. Juli 2017

in der Dienststelle des Umwelt-
amtes, Holbeinplatz 14, 18069
Rostock, Zimmer 660 und im
Ortsamt Nordwest 1, Albrecht-

Tischbein-Str. 48, 18109 Ros-
tock, zu den öffentlichen Sprech-
zeiten zur Einsichtnahme ausge-
legt. In der Dienststelle des
Umweltamtes kann telefonisch
oder per E-Mail ein Termin auch
außerhalb der Sprechzeiten zur
Einsichtnahme vereinbart werden
(Tel. 0381 381-7318 oder E-Mail:
silva.schoelens-burmeister@
rostock.de).

Einwendungen gegen das
Vorhaben können gemäß § 73
Abs. 4 VwVfG M-V in der
Dienststelle des Umweltamtes,
Holbeinplatz 14, 18069 Rostock
bzw. beim Ortsamt Nordwest 1,
Albrecht-Tischbein-Str. 48,
18109 Rostock, schriftlich oder

zur Niederschrift bis spätestens
2. August 2017 erhoben werden.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist
sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beru-
hen.
Einwendungen müssen erkennen
lassen, welches Rechtsgut oder
Interesse aus Sicht des Einwen-
ders berührt ist.
Falls ein  Erörterungstermin zu
den Einwendungen notwendig
wird, wird dieser rechtzeitig zu
einem späteren Zeitpunkt öffent-
lich bekannt gegeben. 

Dr. Brigitte Preuß
Leiterin des Amtes
für Umweltschutz

Sicherheitsregeln zum Umgang

mit offenem Feuer

(Lager- und Brauchtumsfeuer)

1. Mittlere Reife - Einstiegstest
bezüglich Start September
Termin: 5. Juli 
Zeit: 9.15 bis 14.15 Uhr
Ort: Am Kabutzenhof 20a
Entgelt: frei

2. Grundkurs Tastschreiben
am PC
Dauer: 15. bis 31. August
Zeit: dienstags, mittwochs, 

donnerstags
9.30 bis 12.15 Uhr 

Ort: Am Kabutzenhof 20a
30 Kursstunden = 97,50 EUR

3. Polnisch für die Reise –
Einstieg in Sprache und Kultur
(ohne Vorkenntnisse)
Dauer: 3. bis 7. Juli
Zeit: Montag - Freitag

17.00 bis 19.30 Uhr
Ort: Am Kabutzenhof 20a
15 Kursstunden = 45,00 EUR 

4. Aquarellmalerei - Aufbaukurs
Beginn: 4. September

Zeit: montags
14.30 bis 16.45 Uhr

Ort: Am Kabutzenhof 20a 
42 Kursstunden = 98,70 EUR 

5. Rückhalt - Ganzheitliche
Rückenschule
Beginn: 7. September 
Zeit: donnerstags

16.30 bis 18.00 Uhr
Ort: Innerstädtisches 

Gymnasium,
Goetheplatz 5/6

24 Kursstunden = 73,20 EUR 

6. Ein Schuljahr im Ausland -
mit Stipendium - Vortrag - 
Termin: 29. Juni 
Zeit: 18.30 bis 20.00 Uhr
Ort: Am Kabutzenhof 20a 
Entgelt: frei

Anmeldung und Infos:
Am Kabutzenhof 20a, Tel. 0381
381-4300 oder im Internet unter
www.vhs-hro.de

Angebote der
Volkshochschule

in den 
Sommermonaten

Am 29. Juni können sich interes-
sierte Schüler und Eltern in der
Volkshochschule über  Möglich-
keiten eines Auslandschuljahres
und dafür bereitgestellter Stipen-
dien informieren. Vertreterinnen
und Vertreter der gemeinnützigen
Organisation AFS Interkulturelle
Begegnun-gen e.V. berichten von

ihren eigenen Erfahrungen und
beantworten Ihre Fragen zum
Thema. Die kostenfreie Veran-
staltung beginnt um 18.30 Uhr in
der Volkshochschule, Am Kabut-
zenhof 20a. 
Interessenten werden um Anmel-
dung unter Tel. 0381 381-4300
gebeten.

Infoveranstaltung
ein Schuljahr im Ausland

Öffentliche Bekanntmachung 

nach § 73 Abs. 5 des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz

des Landes MV – VwVfG M-V – in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.

September 2014 (GVOBl. M-V S. 476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. April

20016 (GVOBl. M-V S. 198)

Öffentliche Bekanntmachung des Umweltamtes -untere Wasserbehörde-
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Öffentliche Bekanntmachung der erneuten 

öffentlichen Auslegung des Entwurfs 

des Bebauungsplanes Nr. 15.WA.178 

„Obere Warnowkante“
Das Plangebiet wird begrenzt:

im Nordosten:

durch die Pressentinstraße und die nordöstliche Wald-
grenze an den Grundstücksgrenzen der Pressentinstraße
12a, 13, 14, 14a und 15a
im Süden und Südosten: 

durch die Klaus-Groth-Straße und den Kirchenplatz
im Südwesten:

durch die Unterwarnow, die Gärten westlich des Haupt-
weges der Kleingartenanlage „Hufe V“ e.V. und den beste-
henden Yachtclub „Warnow“ e.V. in der Pressentinstr. 11a
im Norden und Nordwesten:

durch die nordwestliche Waldgrenze, die Grundstücke,
Pressentinstraße 12 und 12a sowie durch die bestehende
Zufahrt zum Yachtclub, die Zufahrt zur Kleingartenanlage
(KGA) „Hufe V“ e.V.

Übersichtsplan

Der von der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock in ihrer
Sitzung am 8. Juli 2015 gebilligte und zur Auslegung
bestimmte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 15.WA.178
„Obere Warnowkante“ und der Entwurf der Begründung
einschließlich des Umweltberichts sowie die wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnah-
men und Untersuchungen lagen vom 10.08. bis 11.09.2016
öffentlich aus. Nach dieser öffentlichen Auslegung war der
Entwurf aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen
geändert und im Jahre 2016 deshalb eine Betroffenen-
beteiligung durchgeführt worden. Im Rahmen dieser
Betroffenenbeteiligung war auf einen normenkontrollrele-
vanten Fehler in der Bekanntmachungsfrist der 2015
durchgeführten öffentlichen Auslegung hingewiesen
worden, was eine Wiederholung von Bekanntmachung
und öffentlicher Auslegung erforderlich macht.
Der Bau- und Planungsausschuss wurde am 13.04.2017

und der Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung,
Umwelt und Ordnung wird am 22.06.2017 über die beab-
sichtigte 2. Auslegung informiert.
Der von der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock in ihrer
Sitzung am 8. Juli 2015 gebilligte und zur Auslegung
bestimmte - aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen
aus der 2015 durchgeführten Beteiligung und aus 2016
durchgeführten Betroffenenbeteiligung der Öffentlichkeit
und Behörden geänderte - Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 15.WA.178 „Obere Warnowkante“ und der, ebenso
geänderte, Entwurf der Begründung einschließlich des
Umweltberichts sowie die wesentlichen, bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen und Untersuchun-
gen liegen 

vom 5. Juli 2017 bis zum 9. August 2017

Am Neuen Markt 3, 1. Obergeschoss, Raum 218, zu
folgenden Zeiten öffentlich aus:

Montag, Mittwoch, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr
Dienstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar:
Wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene
Stellungnahmen, also zu den Belangen des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege, insbesondere zu den Schutzgütern 

Tiere, Pflanzen Boden, Wasser, Luft, Klima und das
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft
und die biologische Vielfalt, Natura 2000-Gebiete im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes, Mensch/mensch-
liche Gesundheit, sowie die Bevölkerung, Ortsbild, Kultur
und sonstige Sachgüter, sowie zu Emissionsvermeidung,
sachgerechtem Umgang mit Abfall- und Abwasser, (spar-
same und effiziente) Nutzung (erneuerbarer) Energien,
Darstellung von Landschafts- und sonstigen Plänen insbe-
sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,
insbesondere:

Übersichtsplan Öffentliche Bekanntmachung der erneuten
öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr.
15.WA.178 „Obere Warnowkante”
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen

schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vorgebracht

werden. 

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen können

bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan

unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der

Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn mit ihm

nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom

Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-

tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht

werden können. 

Hinweis:
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der

Begründung sind zusätzlich im Ortsamt Ost, Jawaharlal-

Nehru-Straße 33, zu den öffentlichen Sprechzeiten zur

Information einsehbar.

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Entwurf der

Begründung einschließlich des Umweltberichts sowie die

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen und Untersuchungen können ergänzend

im Internet unter http://rathaus.rostock.de unter der Rubrik

Bebauungsplanauslegung eingesehen werden. 

Monika Fritsche
Stellvertretende Leiterin des Amtes für

Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft



18057 Rostock Am Kabutzenhof 1, Eing. Waldemarstr. 0381-1 21 67 37 Reiner Dumke
18069 Rostock-Schutow Hornissenweg 10 0173-6 69 35 28 Beatrice Ammerpohl
18069 Rostock Rahnstädter Weg 23 0381-800 18 41 Sybille Klappoth
18107 Rostock Warnowallee 31 a, Boulevard Lütten Klein 0381-77 88 08 66 Angelika Ziemer
18109 Rostock Ratzeburger Straße 11 0381-7 69 87 35 Reinhard Wagner
18119 Warnemünde Mühlenstraße 9 0381-77 88 08 69 Manuela Ziemer
18146 Rostock-Alt Bartelsdorf Alte Dorfstraße 13 a 0381-66 64 82 55 Sylvia Martens
18198 Kritzmow Am Weitenmoor 22 038207-7 05 82 Ulf Hunger

Regionalbevollmächtigter
Vorname Name
Straße, PLZ Ort
Telefon, Mail

Regionalbevollmächtigter
Vorname Name
Straße
PLZ Ort
Telefon
Mail

18057 Rostock, Budapester Straße 29
Tel.: 01 57-74 30 19 01
Dieter Loho
Dieter.Loho@vlh.de

18107 Rostock,
Warnowallee 31 a,
Boulev. Lütten Klein
Tel.: 03 81-77 88 08 66
Angelika Ziemer
Angelika.Ziemer@vlh.de

Hawermannweg 18
18069 Rostock 80 185 0

SAT-/Kabel-Anlagen/TV/HIFI
Problemlösungen für Antennen, Fernsehen und Musik

- zuverlässig seit 24 Jahren -
Fa. Wolff, Tel. 03 81/686 4605 oder 01 60/3 444 207

Bestattungshaus Warnemünde
18119 Rostock · Heinrich -Heine -Straße 15

Inh. Fr. Neumann      
Tag + Nacht ☎ 03 81/5 26 95

Mitglied im Landesverband des Bestattungsgewerbes e.V.    www.bestattung-diskret.de

Tag und Nacht  Petridamm 3b 68 30 55
 Dethardingstr. 11 2 00 77 50
 Osloer Str. 23/24 7 68 04 53

Beerdigungsinstitut Fa. Bodenhagen
18057 Rostock · Strempelstraße 8
www.bestattungen-bodenhagen.de

2 00 14 14
☎ 2 00 14 40

Auf uns können Sie sich in schweren Stunden verlassen.

Das Kücheneck Nico Kuphal
Warnowallee 6, 18107 Rostock 
Tel. 03 81/7 61 12 49

Rainer Wachtel 
Heizung-Sanitär GmbH

Neubau, RepaRatuR uNd WaRtuNg 
Gutenbergstr. 25, 18146 Rostock, Tel. 68 16 43

Stephan & Scheffler GmbH
Sanitär- und Heizungstechnik
Tel. 03 81/20 26 04 30

Behm Heizungs- und Sanitärtech-
nik GmbH - Neub., Repar., Service, 
Notdienst, Tel. 03 81/45 40 00

Hansehus Bauservice GmbH
Schweriner Str. 9, 18069 Rostock

Schimmelgutachten und -sanierung
Tel. 03 81/2 00 18 52, Funk 01 71/9 03 55 04

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

Lebenshilfe

Die beliebten fröhlichen, bunten Figuren von
Rudi Diessner, einem Künstler mit Down-Syndrom,

schmücken die Produkte der Lebenshilfe – 
dem Selbsthilfeverband für Menschen mit
geistiger Behinderung. Diese und weitere
Geschenkideen sowie exklusive Produkte aus 
Behinderten-Werkstätten finden Sie unter: 

www.lebenshilfe.de
auf „Shop/Angebote“ klicken

Die Lebenshilfe-Kollektion im

zugunsten der

KüchenHeizung/Sanitär

Schimmelbekämpfung

BalkonverglasungKompetent
mit Rat und Tat

Dienstleistungen

Branchen−Navigator
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